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Zusammenfassung 
Der Kantonsrat erteilte der Regierung im Rahmen der Beratung des Berichts 40.21.02 «Stärkung 

der Ressourcenkraft des Kantons St.Gallen» den Auftrag, das Gesetz über Beiträge für familien- 

und schulergänzende Kinderbetreuung dahingehend anzupassen, dass die jährlichen Mittel von 

5 auf 10 Mio. Franken je Jahr erhöht werden. Zudem soll es den Gemeinden freistehen, die zu-

sätzlichen Kantonsbeiträge zur Senkung der Drittbetreuungskosten für die Eltern, zur Ausweitung 

des Angebots oder zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels einzusetzen. Letzteres entspricht 

bereits der heutigen Praxis, die entsprechenden Bestimmungen werden mit dem vorliegenden 

Nachtrag allerdings präzisiert.  

 

Unabhängig davon treten bei der Umsetzung des Gesetzes über Beiträge für familien- und schul-

ergänzende Kinderbetreuung verschiedene Schwachstellen hervor. Einerseits gestaltet sich der 

Gesuchs- und Überprüfungsprozess sowohl für die Gemeinden als auch für den Kanton aufwän-

dig. Anderseits führt das auf einer sehr geringen Zahl an Vorgaben basierende System dazu, 

dass die Kantonsbeiträge in den Gemeinden sehr unterschiedlich eingesetzt werden und somit 

der chancengerechte Zugang der Familien im Kanton St.Gallen nicht ausreichend verbessert 

wird. Diese Mängel sollen mit einer umfassenden Weiterentwicklung des Finanzierungssystems 

behoben werden. Da dies jedoch umfangreicher Vorarbeiten bedarf, soll dies in einem zweiten 

Gesetzesnachtrag erfolgen.  

 

Die Erhöhung der Kantonsbeiträge stiess in der Vernehmlassung auf grosse Zustimmung. Hin-

weise gingen im Wesentlichen zum Verwendungszweck der Kantonsbeiträge sowie zum beste-

henden Verteilmechanismus ein, der zu einer Ungleichbehandlung der Eltern in den verschiede-

nen Gemeinden führe. Die Ergebnisse der Vernehmlassung führten zu keinen Anpassungen am 

Gesetzesentwurf, die Botschaft wurde jedoch punktuell angepasst, insbesondere betreffend die 

Erläuterungen zu Art. 3 des Erlasses. 

 

 

Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Vorlage Botschaft und Entwurf des Nachtrags zum Gesetz über 

Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung. 

 

 

1 Ausgangslage 

1.1 Entstehung des Gesetzes über Beiträge für familien- und schuler-

gänzende Kinderbetreuung 
Die volkswirtschaftliche und gesellschaftspolitische Bedeutung der familien- und schulergänzen-

den Kinderbetreuung ist unbestritten. Diese fördert einerseits die Entwicklung und Bildung der 

Kinder, anderseits ermöglicht sie es den Eltern, ihre Erwerbstätigkeit aufrechtzuerhalten. Der Nut-

zen eines gut ausgebauten Angebots ist weitreichend. Durch die Erwerbstätigkeit der Eltern kön-

nen diese ihre beruflichen Kompetenzen aufrechterhalten bzw. weiterentwickeln, ihre Karriere- 

chancen bleiben intakt und langfristig erzielen sie höhere Einkommen. Dadurch sinkt auch das 

Risiko finanzieller Schwierigkeiten bzw. eines Sozialhilfebezugs bei Trennung sowie Tod oder  

Arbeitslosigkeit der Partnerin oder des Partners. Es werden höhere Steuereinnahmen generiert 

und die Altersvorsorge wird gestärkt. Auf die Kinder hat eine qualitativ gute familien- und schul- 

ergänzende Kinderbetreuung eine positive Wirkung, welche die Chancengerechtigkeit fördert. 

Durch eine gezielte Förderung in der frühen Kindheit im Rahmen ausserfamiliärer Betreuungs- 
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angebote profitieren zudem auch die nachgelagerten Ausbildungsangebote. Für die Arbeitgeben-

den ist ein gut ausgebautes Betreuungsangebot wichtig, weil der Wirtschaft dadurch vermehrt 

dringend benötigte Fachkräfte zur Verfügung stehen. Durch ein gutes Angebot kann sich eine 

Gemeinde oder Region somit einen umfassenden Standortvorteil sichern.  

 

Ein Bericht der Regierung aus dem Jahr 2018 («Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung 

im Kanton St.Gallen» [40.18.04]) zeigte auf, dass das Angebot der familien- und schulergänzen-

den Kinderbetreuung den Bedarf noch nicht zu decken vermochte und die finanzielle Belastung 

der Eltern erheblich war. Vor allem die regionalen Unterschiede bei der Versorgungsstruktur wur-

den deutlich. Im Jahr 2021 wurde die Erhebung, auf welcher der Bericht im Jahr 2018 basierte, 

wiederholt.1 Zwischen den Jahren 2017 und 2021 wurde das familien- und schulergänzende Be-

treuungsangebot für 0- bis 12-jährige Kinder im Kanton St.Gallen um über 1'700 Plätze auf gut 

5'600 Plätze ausgebaut, was einem Zuwachs an Plätzen um 46 Prozent entspricht. Von diesen 

über 1'700 neu geschaffenen Plätzen entfallen allerdings rund 1'100 auf den Schulbereich und 

nur rund 670 auf den Vorschulbereich. Gleichzeitig zeigte sich, dass der Versorgungsgrad im 

Kanton im schweizweiten Vergleich nach wie vor unterdurchschnittlich ist und die Unterschiede 

zwischen den Gemeinden, was die Anzahl Plätze betrifft, sehr gross sind. Der Versorgungsgrad 

zeigt die Anzahl verfügbarer Vollzeitplätze im Verhältnis zur Anzahl wohnhafter Kinder. Im ge-

samten Kanton liegt der Versorgungsgrad (Stand 2021) im Vorschulbereich (Kinder 0 bis 4 Jahre) 

bei 8,0 Prozent, im Schulbereich (Kinder 5 bis 12 Jahre) bei 7,9 Prozent. Das bedeutet, dass für 

8 von 100 Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht. Die re-

gionale Verteilung der Plätze variiert jedoch stark (zwischen 0,1 und 21,7 Prozent). Im Vergleich 

zu anderen Kantonen sowie dem Schweizer Durchschnitt ist das Angebot an Betreuungsplätzen 

im Kanton St.Gallen deutlich tiefer. So liegt der Versorgungsgrad im Kanton Zürich im Vorschul-

bereich (Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren) bei 24 Prozent und im Kanton Thurgau bei 11 Pro-

zent. Gemäss den letzten verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 2017 liegt der durchschnittliche Ver-

sorgungsgrad in der Schweiz im Vorschulbereich bei 18 Prozent und im Schulbereich bei 13 Pro-

zent, also deutlich höher als im Kanton St.Gallen. 

 

Die Regierung hat in ihrer Schwerpunktplanung 2021–2031 (28.21.01) die Förderung der Verein-

barkeit von Beruf und Familie und die Bereitstellung von Betreuungsangeboten als strategische 

Ziele definiert. Sie will gemeinsam mit den Gemeinden und den Arbeitgebenden für ein bedarfs-

gerechtes Angebot im Kanton sorgen und somit den Versorgungsgrad steigern.  

 

Bereits am 1. Januar 2021 trat das Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kin-

derbetreuung (sGS 221.1; abgekürzt KiBG) in Vollzug. Mit dem Gesetz beteiligte sich der Kanton 

erstmals an der Finanzierung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung, die sonst in 

der Kompetenz der Gemeinden liegt. Der Kanton stellt seit dem Jahr 2021 finanzielle Mittel in der 

Höhe von wenigstens 5 Mio. Franken bereit, um die Kosten für die Inanspruchnahme der Ange-

bote für die Eltern zu senken. Die finanzielle Beteiligung des Kantons geht zurück auf die Schaf-

fung sozialer Ausgleichsmassnahmen zur kantonalen Umsetzung des Bundesgesetzes über die 

Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)2. Die Steuermehreinnahmen einer im Rahmen 

der STAF-Umsetzung beschlossenen Erhöhung der Familienzulagen um Fr. 30.–, die auf rund  

5 Mio. Franken geschätzt wurden, sollten in die Finanzierung der familien- und schulergänzenden 

Kinderbetreuung bzw. in die Vergünstigung der Elterntarife fliessen.  

 

  

                                                   
1  Abrufbar unter www.jugend.sg.ch → Kindertagesbetreuung. 
2  AS 2019, 2395. 
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Zudem hat die Regierung dem Kantonsrat im Mai 2022 eine Gesetzesanpassung vorgelegt, mit 

der die kommunalen Schulträger verpflichtet werden, ein bedarfsgerechtes Angebot der schul- 

ergänzenden Betreuung zur Verfügung zu stellen (22.22.08). In der Novembersession 2022 hat 

der Kantonsrat den XXV. Nachtrag zum Volksschulgesetz erlassen und dessen Vollzugsbeginn 

um ein Jahr nach hinten, auf den August 2024, verschoben. 

 

Auch der Bund beteiligt sich zunehmend an der Finanzierung der familien- und schulergänzen-

den Kinderbetreuung. Seit dem 1. Februar 2003 gewährt er im Rahmen eines Impulsprogramms 

Anstossfinanzierungen für die Schaffung und den Ausbau der Zahl von Betreuungsplätzen. Seit 

dem 1. Juli 2018 unterstützt er Kantone und Gemeinden, die ihre Subventionierung der familien- 

und schulergänzenden Kinderbetreuung ausbauen, um die Betreuungskosten der Eltern zu sen-

ken. Auch der Kanton St.Gallen hat Bundesfinanzhilfen beantragt. Der Bund sieht vor, sich nach 

dem Auslaufen des Impulsprogramms im Jahr 2023 weiter an der Finanzierung zu beteiligen.  

Er hat von Mai bis September 2022 eine Vorlage in die Vernehmlassung geschickt, welche die 

Überführung des Impulsprogramms in eine ständige Mitfinanzierung vorsieht, um die Betreuungs-

kosten für die Eltern zu senken. Die Regierung hat sich im Grundsatz zustimmend zur Vorlage 

geäussert (vgl. dazu auch Abschnitt 2.3). 

 

 

1.2 Funktionsweise des Gesetzes 
Im Rahmen des KiBG schüttet der Kanton Beiträge für familien- und schulergänzende Kinder- 

betreuung unter gewissen Voraussetzungen und gemäss einem Verteilschlüssel auf Gesuch hin 

an die Gemeinden aus. Diese geben die Mittel im Rahmen ihrer individuellen Förderpraxis an die 

Institutionen bzw. die Eltern weiter.  

 

Kantonsbeiträge werden ausgerichtet, wenn eine Gemeinde ein Angebot der familien- und schul-

ergänzenden Kinderbetreuung fördert, unabhängig davon, ob sie ein eigenes Angebot zur Ver- 

fügung stellt oder ein privates Angebot subventioniert. Auch kann sie ein Angebot in einer ande-

ren Gemeinde fördern. Die Kantonsbeiträge müssen vollständig zur Senkung der Drittbetreu-

ungskosten der Eltern eingesetzt werden. Wie die Gemeinden letztere Voraussetzung erreichen, 

ist ihnen selber überlassen. Nicht angerechnet werden Verwaltungskosten für die Verwendung 

der Kantonsbeiträge oder zeitlich befristete Beiträge wie z.B. Anschubfinanzierungen für neue 

Betreuungsplätze. Die Gemeinde kann die Beiträge nicht einsetzen, um bestehende kommunale 

Beiträge zu refinanzieren bzw. ihr Budget zu entlasten. Die Höhe des Anspruchs einer jeden Ge-

meinde berechnet sich aus ihrem Anteil an Kindern im Alter von null bis zwölf Jahren im Verhält-

nis zu allen beitragsberechtigten Gemeinden. Der Gesuchsprozess für einen Kantonsbeitrag  

gestaltet sich so, dass die Gemeinden jährlich bis zum 30. September ein Gesuch beim Kanton 

stellen. Die zuständige kantonale Stelle (Amt für Soziales) prüft die Gesuche und zahlt bis zum 

31. März des Folgejahres im Rahmen der vom Kantonsrat bewilligten Kredite die Beiträge aus. 

Nicht zweckbestimmt verwendete Kantonsbeiträge werden vom Kanton zurückgefordert. Der 

Kanton prüft, ob die Gelder tatsächlich zur Reduktion der Drittbetreuungskosten eingesetzt wur-

den. Er führt dazu Stichproben durch. Zurückgeforderte Beiträge werden im folgenden Beitrags-

jahr zusätzlich wieder den Gemeinden ausbezahlt.  

 

 

1.3 Auftrag des Kantonsrates zur Anpassung des Gesetzes 
Im Rahmen der Beratung des Berichts 40.21.02 «Stärkung der Ressourcenkraft des Kantons 

St.Gallen» in der Februarsession 2022 lud der Kantonsrat die Regierung ein, das KiBG dahinge-

hend anzupassen, dass die jährlichen Mittel von 5 auf 10 Mio. Franken je Jahr erhöht werden. 

Dabei solle es den Gemeinden freistehen, die zusätzlichen Kantonsbeiträge in der Höhe von 5 

Mio. Franken zur Senkung der Drittbetreuungskosten für die Eltern, zur Ausweitung des Ange-

bots oder zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels einzusetzen.  
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Der Auftrag des Kantonsrates besteht aus zwei Teilen, einer Erhöhung der Mittel sowie einer An-

passung des Zwecks. Der erste Teil des Auftrags (Erhöhung des Fördervolumens) kann mit klei-

nen Anpassungen des Gesetzes umgesetzt werden. Der zweite Teil des Auftrags entspricht zwar 

grundsätzlich bereits der heutigen Praxis (siehe dazu auch Abschnitt 2), d.h. die Kantonsbeiträge 

können bereits mit dem heutigen System für die Senkung der Drittbetreuungskosten der Eltern, 

die Ausweitung des Angebots ohne Erhöhung der Elternbeiträge oder die Verbesserung des Be-

treuungsschlüssels eingesetzt werden. Dennoch sollen die entsprechenden Bestimmungen bei 

den Voraussetzungen angepasst bzw. präzisiert werden, so dass klar ist, dass die gesamten 

Kantonsbeiträge für diese Zwecke eingesetzt werden können. Eine Aufteilung des gesamten För-

dervolumens nach Tranchen mit unterschiedlichem Bestimmungszweck wäre nicht sinnvoll und 

nur mit grossem administrativem Aufwand umsetzbar. 

 

 

2 Umsetzung des Auftrags 
Wie erwähnt, kann die Erhöhung der kantonalen Mittel mit geringfügigen Anpassungen des KiBG 

umgesetzt werden. Gleichzeitig hat dieser Ausbau Auswirkungen auf das System und verstärkt 

bestehende Schwächen des Fördermechanismus. Im Folgenden werden daher die Erfahrungen 

mit dem heutigen System sowie alternative Systeme aufgezeigt, um danach ein Fazit bezüglich 

einer möglichen Weiterentwicklung des Systems zu ziehen. 

 

 

2.1 Erfahrungen mit dem heutigen System 
2.1.1 Einsatz der Gelder im Jahr 2021 
Im Jahr 2021 wurden die Förderbeiträge erstmals ausbezahlt. Die Erkenntnisse zum heutigen 

System sind entsprechend noch nicht sehr umfassend. Im Beitragsjahr 2021 haben 74 Gemein-

den um Beiträge ersucht. Der grösste Teil der beitragsberechtigten Gemeinden (90 Prozent)  

unterstützte mit den Geldern Kindertagesstätten. 79 Prozent der Gemeinden unterstützten schul-

ergänzende Betreuungsangebote und 64 Prozent unterstützten Tagesfamilien. Ein Grossteil der 

Gemeinden unterstützte also mehrere Arten von Angeboten. Seit dem Gesuchsprozess für das 

Jahr 2022 wird neben dem Einsatzgebiet auch die Art der Förderung bei der Gesuchstellung er-

hoben. Die Erhebung für das Jahr 2022 ergab Folgendes:  

 

Förderbereiche Anzahl  

Gemeinden3 

in 

Prozent 

Rabatt auf die Betreuungsbeiträge (nachgelagert) 45 62 

Tarifreduktion (vorgelagert) 35 48 

Angebotserweiterung ohne Erhöhung der Elternbeiträge 12 16 

Anpassung Leistungsvereinbarung – Erhöhung der öffentlichen  

Subventionen 

11 15 

Einführung oder Erhöhung von Betreuungsgutscheinen für die  

Eltern 

10 14 

neue Leistungsvereinbarung mit öffentlicher Subvention 4 5 

andere 8 11 

 

Die Abrechnung für das Beitragsjahr 2021 zeigt erstmals den Ausschöpfungsgrad: Zwölf Gemein-

den nahmen eine freiwillige Teilrückerstattung an den Kanton vor und zwei Gemeinden statteten 

ihren kantonalen Förderbeitrag vollständig zurück (Umfang: Fr. 186'849.–). Der Grund für die  

  

                                                   
3  Es sind Mehrfachnennungen bei den Förderbereichen möglich, weshalb das Total über der Anzahl Gemeinden im 

Kanton St.Gallen liegt. 
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(teilweisen) Rückerstattungen war in den meisten Fällen, dass die Mittel nicht wie geplant ein- 

gesetzt werden konnten, z.B. weil ein geplantes Angebot (noch) nicht oder nur in geringerem  

Umfang in Betrieb genommen werden konnte. 16 Gemeinden übertrugen einen Teil ihres Förder-

beitrags mittels Bilanzkonto auf das Folgejahr (Umfang: Fr. 450'400.–). Insgesamt gaben die Ge-

meinden im Jahr 2021 folglich kantonale Gelder im Umfang von Fr. 4'362'751.– für die familien- 

und schulergänzende Kinderbetreuung aus. Dies entspricht einem Ausschöpfungsgrad von 87 

Prozent und zeigt, dass die neuen Kantonsbeiträge rasch auf eine grosse Resonanz gestossen 

sind. Die Gemeinden haben somit die Kantonsbeiträge zu einem grossen Teil eingesetzt, womit 

die Eltern entsprechend entlastet werden konnten. Gleichzeitig zeigen die doch relativ hohen Rück-

erstattungsbeiträge, dass es Unsicherheiten und deshalb Verbesserungsbedarf im Finanzierungs-

system und bei den administrativen Abläufen gibt. 

 

2.1.2 Unterschiedliche Anwendung durch Gemeinden 
Die Interpretation des Verwendungszwecks erfolgt breit, um den Gemeinden eine grösstmögliche 

Flexibilität und damit individuelle Lösungen zu ermöglichen. So können auch heute die Gelder 

nicht nur für die direkte Senkung der Drittbetreuungskosten durch Anpassungen der Tarifstruktur 

oder durch Rabatte oder Gutscheine an die Eltern eingesetzt werden, sondern auch für eine nach-

haltige Angebotsausweitung oder zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels verwendet werden, 

wenn dadurch sonst eine Erhöhung der Tarife nötig wäre. Dies immer, solange die Gelder tat-

sächlich zur Förderung des Angebots und zur Senkung der Kosten für die Eltern und nicht zur 

Entlastung der Gemeinden (Ersatz für bisherige Gemeindebeiträge) eingesetzt werden. Gleich-

zeitig gestaltet sich der dem System zu Grunde liegende Gesuchsprozess aufwändig, da jedes 

Jahr neu um einen Kantonsbeitrag ersucht werden muss. 

 

2.1.3 Aufwändige Überprüfung des Mitteleinsatzes 
Die Überprüfung der Gesuche sowie der korrekten Mittelverwendung durch den Kanton ist relativ 

aufwändig und der Prozess wird durch die aktuell laufenden Bundesfinanzhilfen noch verkompli-

ziert. Bei der Beurteilung der Zweckmässigkeit besteht zudem ein erheblicher Ermessensspiel-

raum, im Übrigen muss sich eine Praxis jeweils zunächst etablieren. Es ist jedoch absehbar, dass 

sich mit einer zunehmenden Anzahl Förderjahre der Aufwand reduzieren wird. Auch für die Ge-

meinden ist der Gesuchsprozess mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden, da sie jähr-

lich neue Gesuche stellen müssen und im Rahmen der Stichprobenüberprüfung umfassende Un-

terlagen einzureichen haben. 

 

2.1.4 Fehlende Chancengerechtigkeit 
Wie erwähnt, lässt das bestehende System der kantonalen Subventionierung den Gemeinden 

den grösstmöglichen Spielraum. Dies führt aber auch dazu, dass die Beiträge in jeder Gemeinde 

anders eingesetzt werden und in der Folge die Eltern sehr unterschiedliche Umstände bei der 

Kosten- und Subventionspraxis vorfinden. Je nachdem, in welcher Gemeinde eine Familie wohn-

haft ist, welche Angebote dort bestehen und wie diese Angebote von der Gemeinde subventio-

niert werden, profitiert sie in unterschiedlichem Ausmass von finanzieller Unterstützung bzw. Ver-

günstigung der Kinderbetreuungskosten. So können z.B. Eltern in einer Gemeinde mit kleinem 

Angebot im Verhältnis stärker von den Vergünstigungen profitieren als Eltern, die in einer Ge-

meinde mit einem stark ausgebauten Angebot wohnen, da die Kantonsbeiträge für mehr Plätze 

eingesetzt werden. 

 

Damit wird der chancengerechte Zugang der Familien im Kanton St.Gallen zu den Betreuungs- 

angeboten nicht verbessert und für Neuzuziehende ist es oftmals schwierig abzuschätzen, inwie-

weit die Bedürfnisse nach einer familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung vor Ort auch 

abgedeckt werden und wie hoch die Kosten dafür sind. Das schmälert insgesamt die Standort- 

attraktivität. 
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2.1.5 Hohe finanzielle Belastung der Eltern 
Die Belastung der Eltern aufgrund der Drittbetreuungskosten ist im Kanton St.Gallen nach wie vor 

hoch. Der Ende 2021 veröffentlichte Bericht «Monitoring familien- und schulergänzendes Betreu-

ungsangebot im Kanton St.Gallen»4 zeigt, dass die Eltern im Kanton St.Gallen im Jahr 2020 mit 

knapp zwei Drittel den grössten Anteil der Betriebskosten von Kitas finanzierten. Gemeinden tru-

gen rund 30 Prozent zur Finanzierung bei, Firmen 5 Prozent sowie weitere Akteurinnen und Ak-

teure 2 Prozent. Diese Anteile haben sich seit dem Jahr 2015 nicht verändert, obwohl die Förde-

rung durch die öffentliche Hand in absoluten Zahlen insbesondere aufgrund des Schulbereichs 

gestiegen ist (2015: 19,1 Mio. Franken; 2020: 34,2 Mio. Franken). Abgesehen von einer vollstän-

digeren Datenbasis im Jahr 2020 ist dies damit zu erklären, dass parallel auch das Angebot aus-

gebaut wurde. Eine flächendeckende und detaillierte Aussage zur Wirkung der Kantonsbeiträge 

lässt sich aktuell noch nicht machen. Aufgrund des hohen Ausschöpfungsgrads der Beiträge so-

wie den damit unterstützten Förderbereichen ist davon auszugehen, dass das KiBG im Jahr 2021 

klar zur Senkung der Drittbetreuungskosten der Eltern im Kanton beigetragen hat und viele Eltern 

davon profitierten. Wie hoch die Senkung effektiv ist, hängt u.a. davon ab, wie sich das Angebot 

parallel entwickelt hat und inwiefern die Gemeinden zusätzlich eigene Mittel eingesetzt haben. 

 

2.1.6 Fazit 
Wie oben aufgezeigt, haben die im geltenden kantonalen Fördersystem möglichen unterschied- 

lichen kommunalen Subventionierungssysteme vielschichtige Auswirkungen. Einerseits geben  

sie den Gemeinden eine sehr grosse Freiheit bei der Wahl ihres Fördermodells. Anderseits ist 

der administrative Aufwand hoch und trotzdem werden durch diese Art kantonaler Förderung we-

sentliche Schwachpunkte im System der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung nicht 

behoben. Es besteht durch die unterschiedliche Ausgangslage keine Chancengerechtigkeit in 

Bezug auf das Betreuungsangebot für Familien im Kanton (starke Unterschiede bei Anzahl Be-

treuungsplätzen und Höhe der Elternbeiträge sowie staatliche Subventionen zwischen einzelnen 

Gemeinden). Da die Kosten der familien- und schulergänzenden Betreuung in der Schweiz hoch 

sind, kann eine vorhandene Subventionierung der Gemeinde den Ausschlag geben, ob ein Ange-

bot in Anspruch genommen wird oder nicht. Gleichzeitig machen die unterschiedlichen Finanzie-

rungssysteme der Gemeinden das System der kantonalen Mitfinanzierung relativ komplex, da  

es sich in die Ausgestaltung des Systems in den einzelnen Gemeinden einfügen muss. Der be-

stehende Verteilmechanismus der kantonalen Beiträge erscheint vor dem Hintergrund der im 

Jahr 2020 anvisierten raschen Umsetzung und des heutigen, bescheidenen Fördervolumens 

zweckmässig. Dies auch, weil die weitere Entwicklung auf Bundesebene derzeit noch unklar ist. 

Vor dem Hintergrund der bestehenden Schwächen der Betreuungsangebote im Kanton St.Gal-

len, der Einführung der Angebotspflicht für die schulergänzende Betreuung per August 20245 und 

der nun vorgesehenen Erhöhung der Fördermittel ist diese Art der kantonalen Förderung jedoch 

mittelfristig anzupassen. 

 

 

2.2 Weiterentwicklungsmöglichkeiten des heutigen Systems 
Um die genannten Schwachstellen der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung sowie 

die Förderung derselben im Kanton gezielt anzugehen, ist mittelfristig die Einführung eines chan-

cengerechteren und zielgerichteteren Subventionierungssystems angezeigt, das die bisher unein- 

 

  

                                                   
4  Abrufbar unter www.jugend.sg.ch → Kindertagesbetreuung. 
5  Mit dem XXV. Nachtrag zum Volksschulgesetz (22.22.08) wird die Motion 42.19.37 «Flächendeckende Betreu-

ungsangebote für Kinder im Volksschulalter» umgesetzt. Die Vorlage sieht vor, Schulträger zu verpflichten, von 

Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr und während acht Wochen der Schulferien bedarfsgerecht eine schulergän-

zende Betreuung anzubieten, soweit nicht bereits die politische Gemeinde diese Aufgabe erfüllt. In der November-
session 2022 hat der Kantonsrat den XXV. Nachtrag zum Volksschulgesetz erlassen und dessen Vollzugsbeginn 

um ein Jahr nach hinten, auf den August 2024, verschoben. 
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heitlichen Subventionierungssysteme der Gemeinden optimiert. Eine solche Weiterentwicklung 

wurde im Übrigen bereits in der Botschaft vom 10. Dezember 2019 zur Einführung des KiBG 

(22.19.17) in Aussicht gestellt. 

 

2.2.1  Ziele eines neuen Finanzierungssystems 
Mit einem Umbau des Finanzierungssystems und einer stärkeren Subjektorientierung können  

die wesentlichen Ziele der Förderung besser erreicht werden. Die Regierung strebt einen solchen 

Wechsel an. Eine einheitlichere Handhabung in den Gemeinden und eine stärkere Subjektorien-

tierung würde den wesentlichen Vorteil bieten, dass die Eltern in allen Gemeinden ein Betreu-

ungsangebot wählen können, das ihren Bedürfnissen und Vorstellungen gerecht wird. Dies führt 

auf der Angebotsseite zu einer gestärkten Konkurrenzsituation und die Leistungserbringenden 

müssen sich in Bezug auf unterschiedliche Faktoren wie Angebot, Qualität und Preis auf dem 

Markt positionieren. Der Wettbewerb führt einer neuen Dynamik bei der familienergänzenden  

Kinderbetreuung und damit zu einer Weiterentwicklung des Angebots entlang der Nachfrage  

der Eltern. Ein gut ausgebautes familien- und schulergänzendes Kinderbetreuungsangebot er-

höht darüber hinaus den Standortvorteil des Kantons St.Gallen als attraktiver Arbeits- und Wohn-

kanton. Das System ist so auszugestalten, dass es den Gemeinden weiterhin wo möglich Spiel-

raum bietet und gleichzeitig bei allen Staatsebenen möglichst wenig administrativen Aufwand  

verursacht. Mit einer Vereinheitlichung wäre zudem sichergestellt, dass Bundesmittel einfach in 

den Finanzierungsmechanismus einfliessen können. Gleichzeitig muss das System so gestaltet 

werden, dass die finanziellen Folgen gut voraussehbar sind. Mit dem Umbau des Finanzierungs-

systems und einer stärkeren Subjektorientierung kann ein System geschaffen werden, dass der 

Chancengerechtigkeit besser Rechnung trägt. 

 

2.2.2 Interkantonaler Vergleich  
Verschiedene Kantone kennen bereits chancengerechte Modelle. Der Kanton Bern zum Beispiel 

kennt ein einheitliches Subventionierungssystem mit Betreuungsgutscheinen. Die Gemeinden 

vergünstigen den Besuch der Kita oder einer Tagesfamilie, in dem sie den Eltern Betreuungs- 

gutscheine ausstellen. Der Bezug der Betreuungsgutscheine ist nicht nur an das Einkommen  

und Vermögen der Eltern gekoppelt, sondern auch an die Erwerbstätigkeit bzw. Ausbildungszeit 

der Eltern oder an eine soziale Indikation. Die Eltern können die Betreuungsgutscheine an-

schliessend in jeder Kindertagesstätte und Tagesfamilie, die über eine Betriebsbewilligung ver-

fügt und sich am System der Betreuungsgutscheine beteiligt, einlösen. Sowohl für die Gemein-

den als auch für die Institutionen ist die Beteiligung am Betreuungsgutscheinsystem freiwillig.  

Besucht ein Kind eine Institution, die sich am Betreuungsgutscheinsystem beteiligt, wird der Gut-

schein von der Rechnung der Eltern abgezogen und die Einrichtung fordert den fehlenden Betrag 

bei der Gemeinde wieder ein. Der Kanton Bern beteiligt sich über einen Lastenausgleich an den 

Kosten der Gemeinden. Dieser wird je hälftig von Kanton und Gemeinden finanziert. Eine Ge-

meinde kann höchstens 80 Prozent der Ausgaben für die Gutscheine dem Lastenausgleich an-

rechnen. Die restlichen 20 Prozent trägt die Gemeinde als Selbstbehalt. Den Gemeinden steht  

es frei, ob sie Gutscheine mit einem höheren als dem kantonal festgelegten Höchstbetrag aus- 

geben möchten.6  

 

Ein anderes Beispiel ist der Kanton Tessin. Dieser hat sich für eine leistungsabhängige Objekt- 

finanzierung bzw. für ein anreizbasiertes Finanzierungssystem entschieden. Der Kanton Tessin 

möchte mit dem anreizbasierten Finanzierungssystem eine schrittweise Verbesserung des Lohn-

niveaus sowie eine Verbesserung der Ausbildung des Personals und der Unterstützung der  

Familien bei gleichzeitiger Verringerung ihrer Belastung erreichen. Aus diesem Grund knüpft der 

Kanton Tessin die Beiträge an die Kindertagesstätten zusätzlich an Qualitätskriterien. Neben  

                                                   
6  Ecoplan, Überblick zur Situation der familienergänzenden Betreuung in den Kantonen, Qualitätsvorgaben, Finan-

zierungssysteme und Angebotsübersicht, Bern 2020, S. 47, abrufbar unter www.sodk.ch → Themen → Familien 

→ Familienergänzende Betreuung (zitiert als Ecoplan). 
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einem Fixbetrag gewährt der Kanton den Kindertagesstätten zusätzliche Beiträge, wenn sie ge-

wisse Kriterien wie ein bestimmtes Mindestlohniveau und einen Anteil an ausgebildetem Personal 

von 50 Prozent erreichen. Insgesamt sieht das Anreizsystem eine kantonale Mindestförderung 

von 40 Prozent bis zu einer Höchstförderung von 66 Prozent vor. Die Gemeinden übernehmen 

etwa 8 bis 10 Prozent der Kosten.7 Nebst dem Objektfinanzierungsbeitrag, den die Kindertages-

stätten erhalten, werden auch die Drittbetreuungskosten der Eltern durch die Gemeinden mit- 

finanziert. Die Eltern erhalten Pauschalbeträge, die abhängig sind von der Anzahl Betreuungs-

stunden. Bei 15 bis 32 Betreuungsstunden je Woche beträgt der Pauschalbetrag Fr. 100.– je  

Monat, bei mehr als 32 Betreuungsstunden je Woche das Doppelte (Fr. 200.–). Diejenigen  

Familien, die Anspruch auf eine individuelle Prämienverbilligung bei der obligatorischen Kranken-

pflegeversicherung haben, erhalten eine zusätzliche Reduktion der Tarife um 33 Prozent.8 Diese 

Systeme haben zur Folge, dass die Eltern gleiche Rahmenbedingungen antreffen, unabhängig 

davon, wo sie wohnen. Gleichwohl ist das System bedarfsorientiert, da es einkommensabhängig 

ausgestaltet ist.   

 

Auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Graubünden sind aktuell damit befasst, die Fi-

nanzierung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung auf neue gesetzliche Grund- 

lagen zu stellen, um das Angebot bedarfs- und chancengerechter und besser finanzierbar zu  

gestalten:  

– Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurde das neue Gesetz zur Förderung der familienergän-

zenden Kinderbetreuung im September 2022 in zweiter Lesung vom Kantonsrat gutgeheissen. 

Die finanzielle Unterstützung ist subjektbezogen, wird direkt an die Eltern ausbezahlt und rich-

tet sich nach deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Kanton und Gemeinden tragen je 50 

Prozent der Kosten. Das Gesetz sowie die Ausführungsbestimmungen treten voraussichtlich 

im Frühjahr 2023 in Kraft.  

– Im Kanton Graubünden wurde die Totalrevision des Gesetzes über die Förderung der familien-

ergänzenden Kinderbetreuung im Dezember 2022 vom Grossen Rat angenommen. Im Zent-

rum steht der Wechsel von einer Objektfinanzierung hin zur Subjektfinanzierung. Damit soll die 

Gleichbehandlung der Familien seitens der öffentlichen Hand im ganzen Kanton sichergestellt 

werden. Auch im Kanton Graubünden werden die Beiträge nach der wirtschaftlichen Leistungs-

fähigkeit der Eltern ausgerichtet und Kanton sowie Gemeinden teilen sich die öffentlichen Bei-

träge je zur Hälfte. Die Inkraftsetzung ist – abhängig von der technischen Umsetzung – auf An-

fang 2024 oder 2025 geplant. 

 

2.2.3 Mögliche Kostenschlüssel 
Für die Aufteilung des Kostenschlüssels eines neuen Finanzierungssystems stehen unterschied- 

liche Möglichkeiten zur Verfügung. Im interkantonalen Vergleich lassen sich in Sachen Finanzie-

rung regionale Strukturen erkennen. Im nördlichen Teil der Schweiz liegt die Finanzierung fami-

lien- und schulergänzender Betreuungsangebote eher bei den Gemeinden, während im südliche-

ren Teil der Schweiz die gemeinsame Finanzierung von Kanton und Gemeinden vorherrschend 

ist.9 Ein Bericht im Auftrag der Eidgenössischen Kommission für Familienfragen (EKFF)10 zeigt 

die Finanzierungszuständigkeiten mit Stand per 1. Januar 2021 grafisch auf (siehe Abbildung 1). 

 

                                                   
7  Ecoplan, S. 45. 
8  Eidgenössische Kommission für Familienfragen (EKFF), Finanzierung der institutionellen Kinderbetreuung und 

Elterntarife, Bericht, S. 84 f., abrufbar unter https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/fa-

milienergaenzende_kinderbetreuung/Studie_INFRAS_Finanzierung_institutionelle_Kinderbetreuung_und_Eltern-
tarife_2021_DE.pdf. 

9  Ecoplan, S. 41 f. 
10  Eidgenössische Kommission für Familienfragen (EKFF), S. 57.  
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Abbildung 1: Finanzierungszuständigkeiten im interkantonalen Vergleich (Stand: Januar 2021; Quelle: EKFF) 

 

In den vier Westschweizer Kantonen (FR, GE, NE, VD) und im Kanton Tessin werden neben den 

Gemeinden und dem Kanton zudem die Unternehmen bei der Finanzierung mit in die Verantwor-

tung genommen. Beispielsweise sieht die finanzielle Beteiligung im Kanton Freiburg seit dem 

Jahr 2011 wie folgt aus: Der Kanton beteiligt sich pauschal mit zehn Prozent der tatsächlichen 

durchschnittlichen Kosten der subventionierten Einrichtungen. Der Arbeitgeberbeitrag beträgt 

0,04 Prozent der für die Familienzulagen verbindlichen Lohnsumme. Der Arbeitgeberbeitrag wird 

bei den Arbeitgebern eingezogen und dem Kanton überwiesen. Der Kanton teilt diesen dann 

nach dem gleichen Verhältnis wie beim kantonalen Beitrag unter den Einrichtungen auf. Der  

Gemeindebeitrag deckt die Kosten, die weder von den Eltern noch vom Kanton und den Arbeit-

gebenden übernommen werden.  

 

 

2.3 Ausblick zum weiteren Vorgehen 
Wie erläutert, könnten mit einer Weiterentwicklung des geltenden Finanzierungssystems Mängel 

im heutigen System behoben werden. Ein solch grundlegender Systemumbau, der eine Optimie-

rung und eine einheitlichere Handhabung über den ganzen Kanton hinweg schafft, bedarf jedoch 

umfangreicher Vorarbeiten. Im Hinblick auf eine zeitnahe Erfüllung des kantonsrätlichen Auftrags 

nach einem Ausbau der kantonalen Förderung ist daher ein zweistufiges Vorgehen sinnvoll. Zu-

nächst wird der bestehende Fördermechanismus unverändert weitergeführt und lediglich das Vo-

lumen von rund 5 Mio. Franken auf 10 Mio. Franken erhöht. Diese Änderung ist Gegenstand des 

vorliegenden Gesetzesnachtrags. Unmittelbar nach der Vernehmlassung zu dieser Vorlage sollen 

aber die Projektarbeiten für einen weitergehenden Systemwechsel mit stärkerer Subjektorientie-

rung gemeinsam mit den Gemeinden und weiteren Partnerinnen und Partnern in Angriff genommen 

werden. Dies soll im Rahmen des vom Departement des Innern koordinierten «Runden Tisches  
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Vereinbarkeit»11 erfolgen. So ist vorgesehen, den vorliegenden Nachtrag zum KiBG bereits auf 

den 1. Januar 2024 in Vollzug zu setzen. Die Umsetzung weiterer Anpassungsschritte hin zu ei-

ner Optimierung des Fördersystems bedarf eines weiteren Gesetzesnachtrags und dürfte etwa 

per 2026 möglich sein.   

 

Dieses zweistufige Vorgehen ist auch im Hinblick auf die Entwicklungen auf Bundesebene sinn-

voll. Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative 21.403 «Überführung der Anstossfinanzie-

rung in eine zeitgemässe Lösung» hat die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des 

Nationalrates (WBK-NR) einen Vorentwurf für ein Bundesgesetz über die Unterstützung der fa- 

milien- und schulergänzenden Kinderbetreuung und der Kantone in ihrer Politik der frühen För- 

derung von Kindern (abgekürzt UKibeG) sowie den Vorentwurf eines Bundesbeschlusses für  

Finanzhilfen für kantonale Programme im Bereich Weiterentwicklung der Politik der frühen Kind-

heit erstellt. Die Vorlage sieht vor, dass der Bund die familien- und schulergänzende Kinderbe-

treuung über direkte Bundesbeiträge je Kind sowie über Programmvereinbarungen unterstützt.  

Im Rahmen der Weiterentwicklung des heutigen Finanzierungssystems im Kanton könnten die 

neuen Bundesbeiträge ebenfalls berücksichtigt werden. Zwischen Mai und September 2022 

wurde eine Vernehmlassung zur Vorlage durchgeführt. Die Bundesvorlage schlägt vor, den Bun-

desbeitrag auf einen Sockel- und einen Zusatzbeitrag aufzuteilen. Eltern, deren Kind in einem 

Kanton lebt, der vergleichsweise mehr zur Reduktion der Kosten der Eltern für die familienergän-

zende Kinderbetreuung beiträgt als andere Kantone, sollen einen Zusatzbeitrag erhalten. Die 

St.Galler Regierung hat sich im Grundsatz zustimmend geäussert.12 Insbesondere begrüsst sie 

die Beibehaltung der bestehenden Kompetenzordnung zwischen Bund, Kantonen und Gemein-

den. Die Regierung bezweifelt jedoch die Wirksamkeit des vorgesehenen Anreizsystems für die 

Kantone und weist darauf hin, dass sich aus der gewählten Zusammensetzung des Bundesbei-

trages negative Effekte ergeben (Ungleichbehandlung der Eltern, Ungleichbehandlung der Be-

treuungsformen, Komplexität, administrativer Aufwand, Fehlanreize usw.). Sie schlägt stattdes-

sen eine Lösung mit einer anteilsmässigen Bundesbeteiligung von 20 Prozent vor. 

 

Zusätzlich zu diesen Entwicklungen auf gesetzlicher Ebene und im Bereich der Finanzierung,  

laufen weitere Bemühungen, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Kanton 

St.Gallen zu erreichen. Wichtige Erfolgsfaktoren sind dabei die Förderung des Austauschs zwi-

schen verschiedenen Akteurinnen und Akteure von staatlicher und privater Seite zusammen und 

die Sensibilisierung für die Thematik. Daher beschäftigt sich der erwähnte «Runde Tisch Verein-

barkeit» neben den Weiterentwicklungen auf Gesetzesstufe z.B. mit Möglichkeiten, wie Unterneh-

men einen Beitrag zur Vereinbarkeit leisten können, und tauscht sich zu Best Practices aus. 

 

 

3 Finanzielle Folgen und Rechtliches 
Der vorliegende Nachtrag hat zur Folge, dass ab dem Jahr 2024 10 Mio. Franken statt bisher  

5 Mio. Franken Kantonsgelder zur Verfügung stehen. Gemäss Art. 6 des Gesetzes über Referen-

dum und Initiative (sGS 125.1; abgekürzt RIG) unterstehen Gesetze und Beschlüsse des Kan-

tonsrates dem obligatorischen Finanzreferendum, sofern diese zulasten des Staates für den glei-

chen Gegenstand eine einmalige neue Ausgabe von mehr als 15 Mio. Franken oder eine während 

mindestens zehn Jahren wiederkehrende neue Jahresausgabe von mehr als 1,5 Mio. Franken 

zur Folge haben. Der vorliegende Entwurf zum KiBG erfüllt das zweitgenannte Kriterium; somit  

  

                                                   
11  Dem «Runden Tisch Vereinbarkeit» gehören die folgenden Teilnehmenden an: Vereinigung St.Galler Gemeinde-

präsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP), Verband St.Galler Volksschulträger (SGV), Frauenzentrale 

St.Gallen, Industrie-und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK), Kantonaler Gewerbeverband St.Gallen 
(KGV), Kantonaler Gewerkschaftsbund St.Gallen (SGB), Pro Familia Ostschweiz sowie das Amt für Soziales und 

das Amt für Volksschule. Zudem soll kibesuisse in geeigneter Form miteinbezogen werden.  
12  Vgl. https://www.sg.ch/news/sgch_aussenbeziehungen/2022/08/21-403-n-pa--iv--wbk-nr--ueberfuehrung-der-an-

stossfinanzierung-i.html. 
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untersteht der Erlass dem obligatorischen Finanzreferendum. Gemäss aktuellem Zeitplan ist eine 

Volksabstimmung im November 2023 möglich, womit eine Invollzugsetzung des Nachtrags per 

Anfang 2024 erfolgen kann. 

 

Wie in Abschnitt 1.1 erwähnt, hat der Kanton St.Gallen aufgrund seiner Subventionserhöhung im 

Rahmen der Einführung des KiBG Anspruch auf Finanzhilfen des Bundes. Diese belaufen sich 

voraussichtlich auf insgesamt rund 6 bis 9 Mio. Franken. Der Bund bezahlt während drei Jahren 

degressiv Beiträge (erstes Jahr: 65 %, zweites Jahr: 35 %, drittes Jahr: 10 % der Subventions- 

erhöhung des Kantons). Ursprünglich war geplant, die Finanzhilfen gestaffelt über sechs Jahre 

(2022–2027) einzusetzen. Dies um zu verhindern, dass es zu grossen Schwankungen bei den 

Beiträgen der Gemeinden kommt. Da nun mit dem vorliegenden Nachtrag jedoch eine Verdoppe-

lung der kantonalen Beiträge ab dem Jahr 2024 vorgesehen ist, sollen die Beiträge des Bundes 

rascher eingesetzt werden. Dies bedeutet, dass im Jahr 2023 rund 8 Mio. Franken (5 Mio. Fran-

ken zuzüglich der Bundesmittel) zur Verfügung stehen werden und im Jahr 2024 rund 12 Mio. 

Franken (10 Mio. Franken zuzüglich der Bundesmittel).  

 

 

4 Vernehmlassung 
Die Vernehmlassung dauerte vom 20. Oktober bis zum 4. Dezember 2022. Zur Stellungnahme 

eingeladen waren alle im Kantonsrat vertretenen politischen Parteien, die politischen Gemeinden, 

die Schulträger, verschiedene Verbände sowie die Departemente und die Staatskanzlei. Insge-

samt sind 24 Stellungnahmen eingegangen. Davon stammen vier Stellungnahmen von Parteien 

(SVP, Die Mitte, SP, GRÜNE). Sieben Stellungnahmen wurden von politischen Gemeinden ein-

gereicht (Degersheim, Flawil, Gossau, Jonschwil, Kirchberg, Oberuzwil, St.Gallen). Sechs Stel-

lungnahmen stammten von Verbänden (kibesuisse, Pro Familia Ostschweiz, SGB, SGV, vpod 

ostschweiz, VSGP). Von der kantonalen Verwaltung gingen sieben Stellungnahmen ein, wovon 

sechs auf inhaltliche Ausführungen verzichteten. 

 

 

4.1 Inhalt des ersten Nachtrags 
Die Erhöhung der Kantonsbeiträge stösst auf grosse Zustimmung. Hinweise bezüglich des ersten 

Nachtrags gingen im Wesentlichen zu folgenden Themen ein: 

– Verwendungszwecke: In der Vernehmlassung wird verschiedentlich gefordert, den Verwen-

dungszweck auszudehnen (v.a. für eine langfristige Ausweitung des Angebots oder eine Ver-

besserung des Betreuungsschlüssels). Diese Forderungen zeigen, dass aktuell Unklarheiten 

bezüglich der möglichen Verwendungszwecke bestehen. Wie in der Botschaft vom 10. Dezem-

ber 2019 zur Einführung des KiBG (22.19.17) ausgeführt, ist es bereits heute möglich, die Gel-

der für diese Zwecke einzusetzen – solange damit eine Erhöhung der Drittbetreuungskosten 

vermieden wird. Die offenbar bestehenden Unklarheiten werden zum Anlass genommen, in 

Abschnitt 5 dieser Botschaft bei den Bemerkungen zu Art. 3 die heutige Praxis detaillierter auf-

zuzeigen. Die Kantonsbeiträge können aber weiterhin nur für die Senkung der Drittbetreuungs-

kosten der Eltern eigesetzt werden und nicht, um die Gemeindefinanzen zu entlasten. 

– Schaffung neuer Betreuungsplätze: Die Vernehmlassungsergebnisse zum allfälligen Einsatz 

der Gelder für die initiale Schaffung neuer Betreuungsplätze fallen kontrovers aus. Einige Ver-

nehmlassungsteilnehmende fordern, dass die Gelder für eine Anschubfinanzierung zur Schaf-

fung neuer Plätze verwendet werden können. Mit der Anstossfinanzierung des Bundes steht 

jedoch bereits ein solches Mittel für den Ausbau der Zahl von Plätzen zur Verfügung. Daher 

soll weiterhin daran festgehalten werden, dass die Kantonsgelder nachhaltig und zur Senkung 

der Drittbetreuungskosten verwendet werden. 

– Ungleichbehandlung der Gemeinden und der Eltern: Verschiedene Stellungnahmen stören 

sich an der Ungleichbehandlung der Gemeinden und der Eltern – konkret daran, dass ein be-

reits gut ausgebautes Angebot keinen Einfluss auf die Höhe des Kantonsbeitrags hat. Die Re-
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gierung anerkennt die Problematik. Die vorgebrachte Ungerechtigkeit bzw. Ungleichbehand-

lung von Gemeinden mit bereits ausgebautem Angebot gegenüber Gemeinden mit geringem 

Angebot kann mit dem Systemwechsel im Rahmen des zweiten Nachtrags angegangen wer-

den. Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass je komplizierter der Verteilmechanismus ausge-

staltet wird, desto stärker die jährlichen Kantonsbeiträge schwanken würden, was zu einer er-

heblichen Unplanbarkeit für die Gemeinden führen würde. Verschiedene Vernehmlassungsteil-

nehmende weisen bereits auf die Schwierigkeit der Schwankungen im geltenden System hin. 

– Weitere Anliegen:  

– Die politische Gemeinde Kirchberg beantragt die Ausarbeitung einer Regel, die von den Ge-

meinden eine Mitbeteiligung verlangt, damit sie von der kantonalen Förderung profitieren 

können. Hier ist festzuhalten, dass bereits im bestehenden System Gemeinden nur beitrags-

berechtigt sind, sofern ein Betreuungsangebot auf dem Gebiet der Gemeinde besteht oder 

sie ein Angebot in einer anderen Gemeinde fördern. Bezüglich des Überprüfungsablaufs 

wird eine verbindliche Regelung gefordert, um Rückzahlungen zu vermeiden, und die politi-

sche Gemeinde Gossau wünscht eine vereinfachte Antragstellung. Die Abläufe werden in 

den kommenden Jahren von der zuständigen Verwaltungsstelle laufend überprüft und wo 

möglich optimiert. 

– Einige Vernehmlassungsteilnehmende fordern die Aufhebung der kantonalen Aufsicht (Ge-

meinden Jonschwil, Oberuzwil, Kirchberg, Stadt Gossau und Die Mitte). Wie in der Antwort 

der Regierung zur Interpellation 51.21.23 «Keine überbordende Bürokratie für Kitas!» fest- 

gehalten, bestehen auf Bundesebene (Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern 

[SR 211.222.338; abgekürzt PAVO]) sowie auf kantonaler Ebene (Verordnung über Kinder-

und Jugendheime [sGS 912.4; abgekürzt KJV]) rechtliche Grundlagen, die eine Bewilli-

gungs- und Aufsichtspflicht für diese Angebote vorsehen. Dabei steht das Kindeswohl im 

Zentrum, das jederzeit gewährleistet sein muss. In Kindertagesstätten werden Kinder be-

treut, die aufgrund ihres Alters speziell geschützt werden müssen, da sie sich selber nicht 

wehren oder auf Qualitätsmängel hinweisen können. Daher sind Vorgaben erforderlich, u.a. 

bezüglich pädagogischem Konzept, Personalausbildung, Betreuungsschlüssel, Räumlichkei-

ten, Brandschutz und Hygiene. Auch ist die Ansiedelung der Aufsicht auf kantonaler Ebene 

zweckmässig, um einen einheitlichen Vollzug sowie ein gutes und einheitliches Mindest-

Qualitätsniveau im ganzen Kanton zu gewährleisten. Dies entspricht der Regelung in den 

allermeisten Kantonen und deckt sich mit der Empfehlung der Konferenz der kantonalen  

Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) sowie des nationalen Verbandes Kinder- 

betreuung kibesuisse. Aus den genannten Gründen wird auf das Anliegen nicht weiter ein-

gegangen. 

– Die SVP fordert in ihrer Stellungnahme die Einführung eines (pauschalen) Steuerabzugs 

auch für die familieninterne Kinderbetreuung, z.B. durch Eltern oder Grosseltern. Generelle 

Kosten für Kinder sind bereits heute bei den Steuern berücksichtigt (z.B. allgemeiner Kin-

derabzug). Fremdbetreuungskosten können unter bestimmten Voraussetzungen und bis zu 

einem Maximalbetrag abgezogen werden, weil diese im Zusammenhang mit der Erzielung 

eines Erwerbseinkommens stehen. Für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen oder unent-

geltlich betreuen lassen, entstehen keine zusätzlichen Kosten, weshalb dafür auch kein  

Abzug bei den Steuern geltend gemacht werden kann. Mit der bestehenden Möglichkeit  

eines Steuerabzugs für Fremdbetreuungskosten wird ein Anreiz für die Erwerbsaufnahme 

geschaffen. Ein steuerlicher Abzug auch bei unentgeltlicher Betreuung würde diesen Anreiz 

vermindern. Zudem würde über die Steuern ein ausserfiskalisches Ziel verfolgt, nämlich die 

Förderung der Eigenbetreuung der Kinder. Im Rahmen der sogenannten Familieninitiative 

aus dem Jahr 2013 wurden ähnliche Forderungen auf Bundesebene gestellt, die mit dersel-

ben Argumentation vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlen und in der Folge vom Volk mit 

knapp 60 Prozent der Stimmen verworfen wurde. Aus den genannten Gründen wird die For-

derung daher nicht aufgenommen. 
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– Auch auf weitere vereinzelte Anliegen, wie die Aufhebung des KiBG oder eine zeitliche Ver-

zögerung der Vorlage, wird nicht weiter eingegangen, zumal sie im Wesentlichen den Auf- 

trägen des Kantonsrates zuwiderlaufen.   

 

 

4.2 Ausblick auf den zweiten Nachtrag 
Neben dem ersten Nachtrag stösst auch der bereits in Aussicht gestellte zweite Nachtrag auf 

grundsätzliche Zustimmung. So erachtet z.B. die politische Gemeinde Flawil die mittelfristige Ein-

führung eines chancengerechteren und zielgerichteteren Finanzierungssystems als wichtig und 

richtig. Auch die GRÜNEN, die SP, kibesuisse, der SGB und vpod begrüssen die weiteren Ent-

wicklungsschritte. Pro Familia Ostschweiz, deren Stellungnahme von der IHK vollumfänglich un-

terstützt wird, regt an, den Systemumbau zu einer optimierten und einheitlicheren Handhabung 

über den ganzen Kanton hinweg zeitnah zu lancieren. Es wurden zudem verschiedene Hinweise 

zur konkreten Ausgestaltung des zweiten Nachtrags platziert. Diese beziehen sich insbesondere 

auf das Verhältnis zur Gemeindeautonomie, den Finanzierungs- und Verteilschlüssel und die 

Frage der Qualitätsentwicklung. Die aufgeworfenen Punkte werden in die weiteren Projektarbei-

ten einbezogen. 

 

 

5 Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen  
Art. 1 Grundsatz und Zweck 

Der Passus «im Rahmen der bewilligten Kredite» ist aufgrund der Neuerung, dass der jährlich zur 

Verfügung stehende Betrag im Gesetz selber festgeschrieben wird (vgl. Art. 2), nicht mehr erfor-

derlich und kann daher gestrichen werden.  

 

Art. 2 Umfang der Kantonsbeiträge 

Neu wird direkt der erhöhte jährliche Beitrag von 10 Mio. Franken im Gesetz festgeschrieben. Zu-

dem wird nach wie vor festgehalten, dass dieser Betrag ohne allfällige Bundesbeiträge für die fa-

milien- und schulergänzende Kinderbetreuung zu verstehen ist. 

 

Abs. 2 kann gestrichen werden. Eine Bestimmung, die besagt, dass der definitive Umfang der 

Beiträge im Rahmen des Budgets durch die Regierung beantragt wird, erübrigt sich. Der Betrag 

von 10 Mio. Franken ist gemäss Auftrag des Kantonsrates nicht mehr als Mindestvorgabe, son-

dern als fester Wert zu verstehen und wird jeweils in Budget und AFP eingestellt. 

 

Art. 3 Voraussetzungen 

Es ist grundsätzlich bereits unter der heutigen Praxis möglich, die Kantonsbeiträge für die Senkung 

der Drittbetreuungskosten der Eltern, die Ausweitung des Angebots oder die Verbesserung des 

Betreuungsschlüssels einzusetzen. Entscheidend ist, dass letztlich eine nachhaltige Reduktion 

der Elternbeiträge z.B. in neu geschaffenen Angeboten erreicht wird. Der Klarheit halber sollen 

der Artikel angepasst und die Verwendungszwecke gemäss Auftrag des Kantonsrates explizit auf-

genommen werden. Zudem soll präzisiert werden, dass die Gelder nachhaltig eingesetzt werden 

müssen, d.h. zeitlich befristete Beiträge wie z.B. Anschubfinanzierungen für neue Betreuungs-

plätze oder Investitionsbeiträge sollen nach wie vor nicht mitfinanziert werden. Die Bedingung, 

dass die Kantonsbeiträge bestehende oder geplante Beiträge der Gemeinden nicht ersetzen, 

bleibt bestehen, was mit dem Wort «vollständig» betont wird.  

 

Basierend auf der Botschaft vom 10. Dezember 2019 zur Einführung des KiBG (22.19.17) und 

der heutigen Praxis bei der Umsetzung können die Kantonsbeiträge in den Bereichen Kinder- 

tagesstätten, Tagesfamilien und schulergänzende Betreuung (Mittagstisch, Schülerhort, Tages-

strukturen) für die folgenden Zwecke verwendet werden: 

– direkte Senkung der Drittbetreuungskosten der Eltern (z.B. Betreuungsgutscheine für die El-

tern, Tarifreduktion, Rabatt auf die Betreuungsbeiträge); 
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– Ausweitung des Angebots ohne Erhöhung der Elternbeiträge (z.B. Tariferhalt trotz Erweiterung 

der Öffnungszeiten bzw. Einführung einer Ferienbetreuung); 

– Anpassung einer bestehenden Leistungsvereinbarung mit Erhöhung des Umfangs der öffent- 

lichen Gelder; 

– Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung mit öffentlichen Geldern; 

– Verbesserung des Betreuungsschlüssels ohne Erhöhung der Elternbeiträge (z.B. Tariferhalt 

trotz Verbesserung der Betreuungsrelation). 

 

Die Gemeinden senken mit ihrem Kantonsbeitrag folglich direkt oder indirekt die Drittbetreuungs-

kosten der Eltern. Sie können damit auch Eltern berücksichtigen, die für ihr Kind ein Angebot 

ausserhalb der Gemeinde nutzen. 

 

Namentlich für die folgenden Zwecke stehen die Kantonsbeiträge nicht zur Verfügung: 

– Betreuungsangebote für Kinder über zwölf Jahren; 

– punktuelle Betreuungsangebote (z.B. Spielgruppen); 

– nicht-institutionelle Betreuungsangebote (z.B. Grosseltern, Nannys, Babysitting, Familienbe- 

ratung); 

– dauerhafte Betreuungsangebote (z.B. Pflegefamilien); 

– Verwaltungskosten von Gemeinden (z.B. für die Auszahlung der Kantonsbeiträge); 

– Kosten von Gemeinden für eigene Dienstleistungen für Betreuungseinrichtungen (z.B. Führen 

der Buchhaltung); 

– Minderung der bestehenden Beiträge der Gemeinden (wenn die Gemeinde ihre öffentlichen 

Beiträge kürzt und an deren Stelle den Kantonsbeitrag einsetzt); 

– einmalige oder zeitlich befristete Anschubfinanzierung für die Schaffung von Betreuungs- 

plätzen13; 

– einmalige oder zeitlich befristete Beiträge für Projekte. 

 

 

6 Antrag 
Wir beantragen Ihnen, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auf den Nachtrag zum 

Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung einzutreten. 

 

 

Im Namen der Regierung 

 

Marc Mächler 

Vizepräsident 

 

Dr. Benedikt van Spyk 

Staatssekretär 

 

 

  

                                                   
13  Betreuungseinrichtungen können diesbezüglich den Bund um separate Finanzhilfen ersuchen. Hingegen können 

die Kantonsbeiträge im Rahmen einer Anpassung der bestehenden bzw. eines Abschlusses einer neuen Leis-
tungsvereinbarung verwendet werden, wenn damit die Drittbetreuungskosten dieser neu geschaffenen Angebote 

gesenkt werden. 
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Kantonsrat St.Gallen 22.23.01 

 

 

 

Nachtrag zum Gesetz über Beiträge für familien- und schul- 

ergänzende Kinderbetreuung 
 

 

Entwurf der Regierung vom 10. Januar 2023 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 10. Januar 202314 Kenntnis genommen und 

 

erlässt: 

 

 

I. 
 

Der Erlass «Gesetz über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung vom 

29. November 2022»15 wird wie folgt geändert: 

 

Art. 1  Grundsatz und Zweck 

1 Der Kanton richtet den politischen Gemeinden im Rahmen der bewilligten Kredite jährliche Bei-

träge an die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung aus. 

 
2 Die Kantonsbeiträge werden vollständig zur Förderung und langfristigen Sicherung eines für El-

tern bezahlbaren und qualitativ angemessenen Angebots der familien- und schulergänzenden 

Kinderbetreuung verwendet. Sie ergänzen bestehende oder geplante Beiträge der politischen 

Gemeinden. 

 

 

Art. 2 Umfang der Kantonsbeiträge 

1 Die Kantonsbeiträge für die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung je Jahr setzen sich 

zusammen aus:betragen 10 Mio. Franken. Allfällige Bundesbeiträge für die familien- und 

schulergänzende Kinderbetreuung sind darin nicht enthalten. 

a) einem Betrag, der sich an der Höhe der Mehreinnahmen aus Einkommenssteuern im Jahr 

2020 orientiert, die sich für Kanton und Gemeinden aus dem Nachtrag16 zum Einführungs-

gesetz zur Bundesgesetzgebung über die Familienzulagen vom 27. Juni 201717 ergeben, 

wenigstens aber 5 Mio. Franken; 

b) allfälligen Bundesbeiträgen für die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung. 

 
2 Die Regierung beantragt dem Kantonsrat den Umfang der Kantonsbeiträge im Rahmen des 

Budgets. 

 

 

                                                   
14  ABl 2023-●●. 
15 sGS 221.1. 
16  nGS 2019-046. 
17  sGS 371.1. 
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Art. 3 Voraussetzungen 

1 Die politische Gemeinde ist beitragsberechtigt, wenn sie: 

a) per 1. Januar des Beitragsjahrs ein Angebot an Tagesfamilien, Kindertagesstätten oder Ein-

richtungen für die schulergänzende Betreuung für Kinder bis zum 12. Altersjahr unterstützt. 

Als kommunale Unterstützung gilt: 

1. der Bestand eines Angebots in der politischen Gemeinde oder 

2. die Ausrichtung von Beiträgen an ein Angebot in oder ausserhalb der Gemeinde oder 

3. die Ausrichtung von Beiträgen an die Eltern für die familien- oder schulergänzende Kin-

derbetreuung; 

b) die in diesem Erlass vorgesehenen Kantonsbeiträge vollständig und nachhaltig zur Sen-

kung der Drittbetreuungskosten für die Eltern, zur Ausweitung des Angebots oder zur 

Verbesserung des Betreuungsschlüssels einsetzt. 

 

 

II. 
 

[keine Änderung anderer Erlasse] 

 

 

III. 
 

[keine Aufhebung anderer Erlasse] 

 

 

IV. 
 

1. Dieser Nachtrag wird ab 1. Januar 2024 angewendet. 

 

2. Dieser Nachtrag untersteht dem obligatorischen Finanzreferendum.18 

 

 

                                                   
18  Art. 6 RIG, sGS 125.1. 
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